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Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

	GZ: 
	FA13C – 50 E 69/2-2005
	
	
	Graz, am 08. Juli 2005

	Ggst.:
	Entwurf einer Verordnung über die Erklärung des Gebietes „Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen“ zum Europaschutzgebiet Nr. 38; Kundmachung. 


	Kundmachung


Mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union sind im Bereich des Naturschutzes die Richtlinie des Rates vom 2. April 1979, 79/409/EWG, über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten sowie die Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG, zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen in der Steiermark umzusetzen. In Umsetzung der Richtlinie 92/43/EWG (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie) hat die Steiermärkische Landesregierung in ihrer Sitzung am 8. Juli 2002, GZ: FA13C – 50 E 2/1068-2002 einstimmig beschlossen, das Gebiet „Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen“ der Europäischen Kommission zu nennen. 

	Das Gebiet weist folgende Charakteristik auf


Die Niederen Tauern, die sich als Teil der österreichischen Zentralalpen zwischen dem steirischen Ennstal im Norden und der Murparalleltalung bzw. dem Murtal im Süden erheben, können in zwei Abschnitte unterteilt werden: die Schladminger Tauern mit der höchsten Erhebung, dem Hochgolling, im Westen und die deutlich an Höhe zurückbleibenden Wölzer, Rottenmanner, Triebener Tauern und Seckauer Alpen im Osten.

Die höchste Erhebung des Ostteiles ist der Große Bösenstein mit 2448 m.

Als repräsentativ für den Ostteil werden die Hochlagen der Wölzer Tauern östlich der Windlucken und der Seckauer Alpen ab einer Seehöhe von 1800 m genannt.

Geologisch zählen die Niederen Tauern zum Altkristallin, wobei im Osten Gneise und Granite dominieren.

In diese sauren Gesteine sind aber auch kleinflächig Kalkmarmore und Amphibolite eingelagert, deren Flora sich von jener auf sauren Gesteinen deutlich unterscheidet.

Die Eiszeit hat die Hochlagen durch eine Vielzahl hochgelegener Kare mit einigen kleinen Karseen und Trogtälern geprägt. Im Gegensatz zu den Hohen Tauern sind die Niederen Tauern  nicht vergletschert und unterscheiden sich in ihrem Formenreichtum wesentlich sowohl von den Hohen Tauern als auch von den Nördlichen Kalkalpen.

Der östlichste Teil dieses Gebietes war während der Eiszeit nicht vollständig vergletschert.

	Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie


Die FFH-Richtlinie gibt genauso wie die Vogelschutz-Richtlinie einen Mindeststandard vor, der eingehalten werden muss. Die Richtlinie hat zum Ziel „zur Sicherung der Artenvielfalt, durch die Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen im europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten ...“ (Art. 2 Abs. 1 leg. cit.) beizutragen. Dabei soll ein günstiger Erhaltungszustand der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse bewahrt und wiederhergestellt werden“ (Art. 2 Abs. 2 leg. cit).

Diesbezüglich enthält die Richtlinie mehrere Anhänge, in welchen natürliche Lebensräume sowie Arten von gemeinschaftlichem Interesse, Kriterien z ur Auswahl der Gebiete, Tier- und Pflanzenarten, die strengen Schutz bedürfen, Tier- und Pflanzenarten, die nur im Rahmen von Managementmaßnahmen genutzt werden sollten sowie verbotene Fang- und Tötungs-methoden enthalten sind. Von besonderem Interesse sind die Anhänge I und II.

Der Anhang I enthält die natürlichen Habitattypen von gemeinschaftlichem Interesse, zu deren Schutz die Ausweisung besonderer Schutzgebiete (SAC’s) erforderlich ist.

Innerhalb dieses Anhanges sind besondere Lebensräume, die von hervorragender Bedeutung sind, als besonders prioritär mit einem „Sternchen“ gekennzeichnet. 

Zumindest bei Vorliegen bzw. Auffinden solcher Gebiete ist Österreich und damit das Bundesland Steiermark, verpflichtet, dieses Gebiete unter den erforderlichen Schutz zu stellen. Als Grundlage dafür ist die Einstufung der Lebensräume im Rahmen des Corine-Programms (Corine-Biotops) ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang wurde von Prof. Georg Grabherr und Norbert Hauberer im Auftrag des Umweltbundesamtes eine Studie erstellt, welche die Schwerpunktlebensräume beinhaltet. Unter der Bezeichnung „fachliche Grundlagen zur Umsetzung der FFH-Richtlinie in Österreich“ (UBA-95-115) wird auf die im Anhang I enthaltenen Lebensräume eingegangen und diese nach prioritären und nichtprioritären Arten aufgegliedert.

Im Anhang II werden die Arten von gemeinschaftlichem Interesse aufgezählt, für deren Lebensräume die Ausweisung von Schutzgebieten erforderlich ist. Kriterien sind einerseits die potentielle oder tatsächliche Bedrohung bzw. die Seltenheit bestimmter Arten. Auch hier ist bei Übereinstimmung mit dem Anhang II eine Ausweisung von Schutzgebieten zwingend vorgesehen.

Sowohl die Vogelschutz-Richtlinie als auch die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie haben als gemeinsames Ziel die Errichtung eines Europäischen Netzwerkes, welches sich NATURA 2000 nennt. In das genannte Netzwerk fließen einerseits Gebiete, welche nach der Vogelschutz-Richtlinie, andererseits Gebiete, welche nach der FFH-Richtlinie genannt wurden, ein. 

	Gemeinden im künftigen Europaschutzgebiet sind


Bretstein, Gaal, Hohentauern, Mautern in Steiermark, Oppenberg, Rottenmann, St. Johann am Tauern, St. Marein bei Knittelfeld, Seckau, Trieben, Wald am Schoberpaß. 

Eine Verordnung als Europaschutzgebiet nach § 13a des Stmk. Naturschutzgesetzes 1976 i.d.F. LGBL. Nr. 56/2004 für folgende Schutzgüter wird zu erlassen sein:

Anlage A:

Schutzgüter sind folgende natürliche Lebensräume und Pflanzen gemäß § 13 Abs. 3 Z. 5 lit. a Stmk. Naturschutzgesetz 1976:

	 Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I


	Code Nr.
	Lebensraumtyp

	3130
	Oligo- bis mesotrophe Gewässer des mitteleurop. und perialpinen Raumes mit Zwergbinsenfluren oder zeitweiliger Vegetation trockenfallender Ufer (Nanocyperetalia) 

	4060
	Alpine und subalpine Heiden

	6150
	Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten

	6170
	Alpine Kalkrasen

	6430
	Feuchte Hochstaudenfluren

	8110
	Silikatschutthalden der hochmontanen bis nivalen Stufe (Siliceous scree)

	8210
	Natürliche Kalkfelsen und Kalkfelsabstürze mit ihrer Felsspaltenvegetation (Calcareous sub-types)

	8120
	Kalk- und Kalkschieferschutthalden der alpinen und subalpinen Stufe (Eutric scree)

	8220
	Silikatfelsen und ihre Felsspaltenvegetation (Siliciciolous sub-types)

	8230
	Silikatfelskuppen mit ihrer Pioniervegetation

	9410
	Acidophile bodensaure Fichtenwälder

	9420
	Lärchen-Zirben-Wälder


	Pflanzen nach der FFH-RL Anhang II


	Code Nr.
	Wissenschaftlicher Name

	1379
	Mannia triandra


Schutzgüter sind folgende prioritäre Lebensräume gemäß § 13 Z. 7 Stmk. NaturschutzG  1976

	 Lebensräume nach der FFH-RL Anhang I


	Code Nr.
	Lebensraumtyp

	4070
	 Buschvegetation mit Pinus mugo und Rhododendrum hirsutum*

	6230
	 Artenreiche Borstgrasrasen montan (und submontan auf dem europ. Festland)*

	7110
	 Naturnahe lebende Hochmoore*


Es besteht die Möglichkeit, für alle physischen (Grundeigentümer) und juristischen Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, die Möglichkeit

bis zum 31. Dezember 2005

zum beabsichtigten Vorhaben, eine Stellungnahme abzugeben. Die Stellungnahme wäre an das Amt der Stmk. Landesregierung, Fachabteilung 13C, Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

(e-mail: fa13c@stmk.gv.at) zu richten.

Da die Flächen überwiegend in einer mittleren Seehöhe von ca. 2000 m zu liegen kommen wird eine Veränderung des günstigen Erhaltungszustandes nicht zu erwarten sein. Eine Bevölkerungsinformationsveranstaltung wird nur bei Bedarf durchgeführt werden.

Für die Steiermärkische Landesregierung

Der Leiter der Fachabteilung:

HR Dr. Hannes Zebinger eh.

Beilage:

· Verordnungsentwurf (die Gebietsabgrenzung findet sich auch unter www.gis.steiermark.at)

· GIS-Karte „Hochlagen der östlichen Wölzer Tauern und Seckauer Alpen“

· Der Text findet sich auf der „Plattform-Landesrecht“
http://www.landesrecht.steiermark.at) - Menüpunkt „Begutachtungen“

Ergeht an:

1. das Büro Landesrat Johann Seitinger, z.Hd. Herrn Amtssekr. Johann Fink, Herrengasse 16, 8010 Graz; e-mail: johann.fink@stmk.gv.at; 
2. die Umweltanwältin des Landes Steiermark, Frau MMag. Ute Pöllinger, FA13C-Naturschutz, Stempfergasse 7, 8010 Graz; e-mail: ute.poellinger@stmk.gv.at;
3. die Fachabteilung 1E, Europa und Außenbeziehungen, Nikolaiplatz 3, 8010 Graz; e-mail: fa1e@stmk.gv.at;
4. die Fachabteilung 1F, Verfassungsdienst und zentrale Rechtsdienste, Burgring 4, 8010 Graz, e-mail: fa1f@stmk.gv.at;
5. die Fachabteilung 1F, Begutachtung, Burgring 4, 8010 Graz, e-mail: begutachtung@stmk.gv.at; 
6. die Fachabteilung 10A, Agrarrecht und ländliche Entwicklung, Krottendorferstraße 94, 8052 Graz, e-mail: fa10a@stmk.gv.at;
7. die Fachabteilung 10A, mit der Bitte um Weiterleitung an den Landesfischereibeirat, Krottendorferstraße 94, 8052 Graz, e-mail: fa10a@stmk.gv.at; 
8. die Fachabteilung 12B, Tourismus-, Rechtsangelegenheiten und Projektentwicklung, Radetzkystraße 3, 8010 Graz, e-mail: fa12b@stmk.gv.at;
9. die Abteilung 16, Landes und Gemeindeentwicklung, Stempfergasse 7, 8010 Graz, e-mail: a16@stmk.gv.at;
10. die Fachabteilung 13B, Bau- und Raumordnung und Energieberatung, Stempfergasse 7, 8010 Graz, e-mail: fa13b@stmk.gv.at;
11. die Fachabteilung 18B, Straßeninfrastruktur, Bau, Landhausgasse 7, 8010 Graz, e-mail: fa18b@stmk.gv.at;
12. die Fachabteilung 19A, Wasserwirtschaftliche Planung und Siedlungswasserwirtschaft, Stempfergasse 7, 8010 Graz, e-mail: fa19a@stmk.gv.at;
13. die Fachabteilung 19B, Schutzwasserwirtschaft und Bodenwasserhaushalt, Stempfergasse 7, 8010 Graz, e-mail: fa19b@stmk.gv.at;
14. den Vorsitzenden des Naturschutzbeirates Abg. zum Stmk. Landtag HR Dipl. Ing. Odo Wöhry, ABB Steiermark, Salzburgerstraße 232, 8950 Stainach; e-mail: odo.woehry@stmk.gv.at;
15. die Bezirkshauptmannschaft Liezen, Hauptplatz 12, 8940 Liezen, e-mail: bhli@stmk.gv.at;
16. die Bezirkshauptmannschaft Knittelfeld, Anton Regnerstraße 2, 8720 Knittelfeld, e-mail: bhkf@stmk.gv.at;
17. die Bezirkshauptmannschaft Leoben, Peter Tunner Straße 6, 8700 Leoben, e-mail: bhln@stmk.gv.at;
18. die Bezirkshauptmannschaft Judenburg, Kapellenweg 11, 8750 Judenburg, e-mail: bhju@stmk.gv.at;
19. die Baubezirksleitung Liezen, Hauptstraße 43, 8940 Liezen, e-mail: bblli@stmk.gv.at;
20. die Baubezirksleitung Judenburg, Kapellenweg 11, 8750 Judenburg, e-mail: bblju@stmk.gv.at;
21. das Gemeindeamt 8786 Oppenberg Nr. 7, e-mail: gemeinde-oppenberg@direkt.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
22. das Gemeindeamt Rottenmann, Hauptstraße 56, 8786 Rottenmann, e-mail: stadt@rottenmann.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung;
23. das Gemeindeamt Trieben, Triebener Bundesstraße 10, 8784 Trieben, e-mail: rathaus@trieben.net; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
24. das Gemeindeamt 8785 Hohentauern Nr. 8, e-mail: gde@hohentauern.steiermark.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
25. das Gemeindeamt St. Johann am Tauern, Sonnseite 138, 8765 St. Johann am Tauern, e-mail: gde@st-johann-tauern.stmk.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
26. das Gemeindeamt 8763 Bretstein Nr. 4, e-mail: gde@bretstein.steiermark.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
27. das Gemeindeamt 8781 Wald am Schoberpass Nr. 57a, e-mail: gde@wald-schoberpass.steiermark.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
28. das Gemeindeamt Mautern in Steiermark, Klostergasse 5a, 8774 Mautern in Steiermark, e-mail: gde@mautern.steiermark.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
29. das Gemeindeamt 8733 St. Marein bei Knittelfeld, e-mail: pichler@st-marein-knittelfeld.stmk.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
30. das Gemeindeamt 8732 Seckau Nr. 63, e-mail: gde@seckau.steiermark.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
31. das Gemeindeamt Gaal, 8731 Bischoffeld Nr. 25, e-mail: gde@gaal.steiermark.at; mit der Bitte um Anschlag an der Amtstafel und sonst ortsübliche Bekanntmachung; 
32. den Vorsitzenden des regionalen Planungsbeirates des Bezirkes Leoben, Abg. z. Landtag,  DI Köhler, Herrengasse 10, 8750 Judenburg, e-mail: di.koehler.raumplanung@aon.at;
33. den Vorsitzenden des regionalen Planungsbeirates des Bezirkes Judenburg, Steffnweg 4, Graz, e-mail: horst.hoenig@ingenos.at;
34. den Österreichischen Städtebund, Landesgruppe Steiermark, Karlauergürtel 1, 8020 Graz; e-mail: office@steirischer.staedtebund.at;
35. den Steiermärkischen Gemeindebund, Burgring 18, 8010 Graz, e-mail: post@gemeindebund.steiermark.at;
36. die Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, e-mail: office@lk-stmk.at;
37. die Wirtschaftskammer Steiermark, Körlbergasse 111 – 113, 8010 Graz, e-mail: office@wkstmk.at;
38. die Arbeiterkammer für Steiermark, z.Hd. Herrn Peter Platzer, Hans Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz, e-mail: peter.platzer@akstmk.at;
39. die Kammer für Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft, Raubergasse 20/II, 8010 Graz, e-mail: r.knappitsch@lak-stmk.at;
40. die Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten, z.Hd. Frau Tauber, Schönaugasse 7, 8010 Graz, e-mail: brigitta.tauber@aikammer.org;
41. das Bischöfliche Ordinariat Graz-Seckau, Bischofplatz 4, 8010 Graz, e-mail: ordinariat@graz-seckau.at;
42. die Evangelische Superintendentur AB Steiermark, Mozartgasse 9, 8010 Graz, e-mail: suptur-stmk.@evang.at;
43. die Bezirksleitung der Berg- und Naturwacht Liezen,  Dir. Fritz Stockreiter, Erzherzog Johann-Ring 16, 8784 Trieben, e-mail: Fritz.Stockreiter@schule.at;
44. die Bezirksleitung der Berg- u. Naturwacht Knittelfeld, Herrn Reinhold Weiser, Ottokar-Kernstockgasse 2, 8722 Knittelfeld; 
45. die Bezirksleitung der Berg- u. Naturwacht Leoben, Herrn Günther Gangl, Tannenweg 4, 8793 Trofaiach; e-mail: leoben@bnw.at; 
46. die Bezirksleitung der Berg- und Naturwacht Judenburg, Herrn Ing. Udo Lerchegger, Waldrandsiedlung 10, 8762 Oberzeiring, e-mail: udo@lerchegger.at;
47. die Steirische Landesjägerschaft-Landesjagdamt, Schwimmschulkai 88, 8010 Graz, e-mail: lja@jagd-stmk.at; 
48. den Landesfischereiverband Steiermark, Geschäftsführung, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, e-mail: landesfischereiverband@lk-stmk.at;
49. den Naturschutzbund, Landesgruppe Steiermark, Heinrichstraße 5/II, 8010 Graz, e-mail: post@naturschutzbund.stmk.at;
50. BirdLife Österreich, Museumsplatz 1, 1070 Wien, e-mail: heinrich.dungler@aon.at;
51. WWF Österreich, 16 Ottakringer Straße 114-116, 1160 Wien, e-mail: wwf@wwf.at;
8010 Graz ( Karmeliterplatz 2
Wir sind Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung für Sie erreichbar
Öffentliche Verkehrsmittel: Buslinie 30, Haltestelle Karmeliterplatz
DVR 0087122 ( UID ATU37001007 ( Landes-Hypothekenbank Steiermark: BLZ: 56000, Kto.Nr.: 20141005201
IBAN AT375600020141005201 ( BIC HYSTAT2G

